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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Institutionen und Volksrechte

Regierungspolitik

Der Geschäftsbericht des Bundesrats 2018 wurde von den Räten in der Sommersession
2019 beraten. Im Geschäftsbericht legt die Regierung Rechenschaft über die
Schwerpunkte ihrer Tätigkeiten in einem Berichtsjahr ab. In den Ratsdebatten
berichten die Vertreterinnen und Vertreter der Aufsichtskommissionen über die
Beratungen, die sie mit den Bundesrätinnen und Bundesräten zum Geschäftsbericht
geführt haben. National- und Ständerat nehmen dann in Form eines Bundesbeschlusses
Kenntnis von diesem Bericht. 
Für die GPK berichteten Anne Seydoux-Christe (cvp, JU) im Ständerat und Doris Fiala
(fdp, ZH) im Nationalrat. Die GPK hätten mit der Regierung zwei Querschnittthemen
behandelt, deren Auswertungen noch ausstünden: den Umgang der Departemente mit
Kritik durch Bürgerinnen und Bürger bei Aufsichtsbeschwerden sowie die Ferien- und
Zeitguthaben der Topkader in der Bundesverwaltung. Die Fragen der GPK seien vom
Bundesrat zufriedenstellend beantwortet worden und man beantrage deshalb die
Genehmigung des Geschäftsberichts. 
In der Folge berichteten Subkommissionssprecherinnen und -sprecher gestützt auf den
Geschäftsbericht über die einzelnen Departemente. Sowohl im Ständerat als auch im
Nationalrat stand dabei die Cyberabwehr im VBS im Zentrum. Er könne mit Genugtuung
feststellen, dass sich der Bund der Dringlichkeit dieses Themas bewusst sei, führte
Damian Müller (fdp, LU) im Ständerat aus. Insbesondere durch die Cyberattacke auf die
RUAG sei das VBS sensibilisiert worden und habe den Aktionsplan Cyberdefence
ausgearbeitet, berichtete hierzu Ida Glanzmann (cvp, LU) in der grossen Kammer. Beim
EDA stand die Frage «Wie weiter mit dem Brexit?» im Zentrum. Damien Müller führte
aus, dass ein geordneter Übergang mit insgesamt fünf unterzeichneten Abkommen
möglich sein sollte. Ida Glanzmann berichtete bei der Präsentation des EDA über die
Diskussionen um den aufgeschobenen Beitritt der Schweiz zum
Kernwaffenverbotsvertrag. Entgegen einer angenommenen Motion Sommaruga (sp, GE;
Mo. 17.4241) wolle man im Moment nur einen Beobachterstatus anstreben, um die
Neutralität der Schweiz nicht zu gefährden. Beim WBF wurde in beiden Räten über den
ETH-Bereich berichtet. Gegenstand waren die medial begleiteten Vorwürfe gegen
verschiedene Personen an der ETH Zürich, Mobbing, Korruption sowie Amts- und
Machtmissbrauch betrieben zu haben. Die GPK sei nach intensiven Gesprächen mit den
Verantwortlichen der ETH zur Überzeugung gelangt, dass es einen Kulturwandel
brauche, führte Yvonne Feri (sp, AG) im Nationalrat aus. Die Oberaufsicht über die ETH
unterliege Bundesrat Parmelin und der sei sich der Situation bewusst, versicherte
Joachim Eder (fdp, ZG) im Ständerat. Ein weiteres WBF-Thema in beiden Räten waren
die Kriegsmaterialausfuhren. Man habe ja manchmal das Gefühl, die Schweiz liefere
Waffen an Schurkenstaaten, so Joachim Eder in der kleinen Kammer. Dies sei aber
mitnichten der Fall. Vielmehr stehe die Schweiz hinsichtlich Transparenz von
Waffenexporten international an erster Stelle. Man habe aber Fragen im Zusammenhang
mit Medienberichten über Schweizer Handgranaten und Sturmgewehre, die angeblich
im Jemen-Krieg aufgetaucht seien, klären können – so Yvonne Feri im Nationalrat. Beim
EFD wurden die Rolle der Finma und die Cyberrisiken für den Finanzplatz Schweiz
diskutiert. Die Finma nehme ihre Aufsicht gut wahr und das «interdepartementale
Kompetenzgerangel» beim Thema Cyberrisiken habe sich erledigt: Die Federführung
und die Koordination liegen beim EFD, das VBS ist zuständig für die Cyberdefence und
das EJPD für die Cyberkriminalität. Von speziellem Interesse war die Postauto-Affäre,
auf die der Bundesrat im Geschäftsbericht auf Geheiss der GPK in einem eigenen
Kapitel eingehen musste. Diesem Auftrag sei die Exekutive nachgekommen, berichtete
Claude Hêche (sp, JU) im Ständerat. Die Aufarbeitung der Affäre sei jedoch noch nicht
abgeschlossen. Darüber hinaus erwähnte Hêche bei der Berichterstattung zum EDI die
Gesundheitskosten, deren Wachstum als problematisch betrachtet werde.
Gesundheitsminister Alain Berset habe aber alle Fragen der GPK beantworten können.
Peter Föhn (svp, SZ) und Valérie Piller Carrard (sp, FR) berichteten schliesslich über die
Bundeskanzlei und das EJPD. Bei der Bundeskanzlei standen Fragen zur Entwicklung bei
Vote Electronique im Vordergrund. Die GPK würden die Problematik eng begleiten, so
die Subkommissionssprecherin bzw. der Subkommissionssprecher. Hauptthema beim
EJPD war die Terrorismusbekämpfung. Es gebe nach wie vor ein Sicherheitsrisiko für
die Schweiz und die Kantone; mit verschiedenen Projekten und vor allem dem
anstehenden neuen Bundesgesetz über polizeiliche Massnahmen zur Bekämpfung von

BUNDESRATSGESCHÄFT
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Terrorismus würde hier aber viel unternommen. 
In beiden Räten fasste Ueli Maurer in seiner Funkion als Bundespräsident ein paar der
erreichten Ziele im Rahmen der drei Leitlinien (Wohlstandsicherung; nationaler
Zusammenhalt und internationale Zusammenarbeit; Sicherheit und verlässliche
internationale Partnerschaften) zusammen. Er bedankte sich am Schluss für die sehr
offene und konstruktive Zusammenarbeit mit den GPK. Der Bundesrat profitiere sehr
von den Fragen und Hinweisen einer Kommission, «die sehr oft unterhalb des Radars
arbeitet, das aber sehr intensiv und gut macht». 1

Die Beratungen der politischen Agenda des Bundesrats sind immer wieder ein
umstrittener Diskussionspunkt in den Räten. Dies zeigte sich auch bei der Beratung der
Legislaturplanung 2019–2023 während der Sommersession im Ständerat. Die
neuerliche Diskussion, ob die Legislaturplanung vom Parlament lediglich zur Kenntnis
genommen oder detailliert beraten und als einfacher, nicht bindender
Bundesbeschluss verabschiedet werden soll wie dies seit 2004 vorgesehen ist, wurde
zusätzlich durch die Corona-Krise angeheizt. Die ausserordentliche Situation zeige – so
etwa Damian Müller (fdp, LU) –, dass es richtig sei, wenn die Legislaturplanung zu einem
nicht bindenden Beschluss führe, weil der Bundesrat nur so auf unvorhergesehene
Ereignisse reagieren könne. Das bedeute aber eben auch, dass es keine langen
Beratungen und keine Legislaturplanungskommission brauche, weil dies letztlich viel zu
viel unnötige Zeit und Kosten in Anspruch nehme. Man habe bessere Instrumente, um
ganz spezifisch einzelne Massnahmen mitzusteuern, die man dann aber im konkreten
Moment anwenden solle. Eine einfache Kenntnisnahme der Legislaturplanungsbotschaft
reiche vollends. Dies habe er auch in einer parlamentarischen Initiative so angeregt, für
dessen Unterstützung der Luzerner Freisinnige denn in seinem Votum auch schon
vorsorglich warb. Heidi Z'graggen (cvp, UR) erwiderte, dass der Weg des Bundesrats, auf
den das Land gesteuert werden solle, ein genaues Hinschauen verdiene und nicht
einfach durchgewinkt werden sollte. Auch Carlo Sommaruga (sp, GE) führte die
Pandemie an, wies aber darauf hin, dass es wegen unvorhergesehener Ereignisse
wichtig sei, die Legislaturplanung auch als Legislative anpassen zu können. Thomas
Minder (parteilos, SH) wiederum reihte sich zu den Kritikern des aktuellen Vorgehens
ein und wies darauf hin, dass zahlreiche Massnahmen im Bericht nach der Corona-Krise
Makulatur geworden seien. Er warf dem Bundesrat und der
Legislaturplanungskommission deswegen «Unflexibilität» vor. Man müsse neu planen
und eine angepasste Vision präsentieren. «Die Sitzung heute Nachmittag ist für mich
ein verlorener Tag», schloss der Schaffhauser Ständerat. Auch Olivier Français (fdp, VD)
monierte, man habe für die Beratung des Papiers viel zu viel Zeit einberaumt. In der
Folge äusserte sich Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga zu Wort und gab zu
bedenken, dass ein ans Parlament überwiesener Bundesbeschluss nicht einfach so
zurückgenommen werden könne. Man habe aber durchaus Flexibilität bewiesen, indem
eben der Bericht auch zusammen mit der Legislaturplanungskommission noch einmal
überarbeitet worden sei, was sich ja auch in verschiedenen, nachträglich zu
debattierenden Änderungsanträgen niedergeschlagen habe. Das Parlament müsse die
Möglichkeit haben, die Planung der Regierung zu überprüfen, so die Magistratin.
Nach diesem Vorgeplänkel – eine Eintretensdebatte gab es nicht, weil Eintreten für die
Legislaturplanung obligatorisch ist – wurden in der kleinen Kammer also besagte
Änderungen diskutiert. Covid-19 spielte dabei freilich nur noch eine marginale Rolle,
indem Artikel 1 mit einem Passus ergänzt wurde, dass sich die Politik des Bundes nach
den drei Leitlinien zu richten und dabei auch die Lehren aus der Covid-19-Pandemie zu
ziehen habe. Zusätzlich wurde als Massnahme eine Vernehmlassung zu einer Revision
des Epidemiengesetzes angenommen. Der erste Änderungsantrag betraf zudem die
dritte Leitlinie, die nicht nur den Schutz des Klimas, sondern zusätzlich auch den
Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen anstreben soll. Der Rat folgte mit 28 zu 13
Stimmen diesem Vorschlag und lehnte damit einen Minderheitsantrag Sommaruga ab,
der auch die Nachhaltigkeitsziele der Agenda 2030 in der dritten Leitlinie verankern
wollte. Die von Carlo Sommaruga angeführten Minderheitsvorschläge für einen
verstärkten Einbezug von Nachhaltigkeitszielen blitzten auch in der Folge samt und
sonders ab. Eine Mehrheit fand aber eine von der Legislaturplanungskommission
vorgeschlagene sprachliche Änderung einer Massnahme zur Erreichung des 2. Ziels von
Leitlinie 1 (effiziente und digitale Erbringung staatlicher Leistungen). Statt die
Bundesaufgaben «kontinuierlich» zu überprüfen, sollen sie «regelmässig» überprüft
werden. Neu eingeführt wurden zudem verschiedene zusätzliche Massnahmen in
verschiedenen Zielen: die Stärkung des Wirtschaftsstandorts, eine Strategie zur
Umsetzung einer digitalen Gouvernanz, die Gewährleistung der bilateralen
Wirtschaftsbeziehungen mit der EU und dem UK, die Erarbeitung einer Strategie für
Barrierefreiheit, die Gewährleistung einer optimalen IKT-Infrastruktur in allen Regionen

BUNDESRATSGESCHÄFT
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der Schweiz, einen Bericht über die Rahmenbedingungen für eine Landesausstellung,
die Erneuerung der Mittel zum Schutz der Bevölkerung «gegen Bedrohungen aus der
dritten Dimension» (gemeint ist die Luftabwehr), einen Aktionsplan «Biodiversität»
sowie eine Strategie zur Anpassung an den Klimawandel in der Schweiz. Lange diskutiert
wurde im Rat über Bildungsthemen. Auf taube Ohren stiess dabei die Minderheit
Chiesa (svp, TI) für eine Strategie zur Initiierung globaler Bildungsprogramme. Heidi
Z'graggen forderte vergeblich die Streichung einer von der Kommission eingeführten
Botschaft zur politischen Bildung der jungen Generation und gab zu bedenken, dass die
Bildung Sache der Kantone bleiben müsse. Angenommen wurde hingegen eine
Minderheit Juillard (cvp, JU), die als Massnahme einen Aktionsplan für die Förderung
der Mehrsprachigkeit und den Unterricht in Heimatlicher Sprache unter Einbezug der
Kantone forderte. Keine Chance hatten die Anträge von rechts, mit welchen die
Massnahmen für die geregelten Beziehungen der Schweiz zur EU gestrichen oder
wenigstens abgeschwächt hätten werden sollen. Eine Gesamtabstimmung war für diese
Art Geschäft nicht vorgesehen. Die derart ergänzte Legislaturplanung ging nun an den
Nationalrat. 2

Die noch junge Legislatur biete die Chance für eine Fitnesskur für das Parlament und
eine Entschlackung der Legislaturplanung, befand Damian Müller (fdp, LU) in der
Begründung seiner parlamentarischen Initiative, mit der er eine Revision der
Behandlung der Legislaturplanung im Parlament forderte. Die Behandlung der Leitlinien
der Regierungspolitik sei viel Aufwand, der aber nur zu einem nicht bindenden
Beschluss führe. Zudem sei die Legislaturplanungskommission abzuschaffen, die für die
Beratung des Berichts sehr viel Zeit brauche. Diese Zeit könne besser genutzt werden,
stünden dem Parlament doch Instrumente zur Verfügung, um einzelne auch in der
Legislaturplanung vorgesehene Massnahmen dem Bundesrat spezifisch und verbindlich
aufzutragen. Die Legislaturplanung solle nicht mehr als einfacher Bundesbeschluss
beraten, sondern dem Parlament lediglich zur Kenntnisnahme vorgelegt werden. Er sei
sich bewusst, dass bereits früher zahlreiche Vorstösse gescheitert seien, mit denen
dieser unnötige und kostspielige Prozess hätte abgeschafft werden sollen. Gerade vor
dem Hintergrund der Corona-Pandemie sei es aber wichtiger denn je, sich auf
«Wesentlicheres konzentrieren zu können». 3

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 16.06.2020
MARC BÜHLMANN

In der Herbstsession 2020 genehmigten die Räte den von der Regierung Ende Februar
2020 vorgelegten Geschäftsbericht des Bundesrates 2019. 
Erich von Siebenthal (svp, BE) berichtete im Nationalrat für die GPK und dankte den
Subkommissionen und den verschiedenen Departementsverantwortlichen, dass die
Anhörungen zu den einzelnen Bereichen im Bericht trotz Corona-Krise durchgeführt
werden konnten. Die Bewältigung der Pandemie sei dabei ein «zentrales
Querschnittthema» gewesen und die Erfahrungen der verschiedenen Verantwortlichen
in der Krise hätten nicht zuletzt zum Beschluss der GPK geführt, den Umgang der
Bundesbehörden mit der Covid-19-Pandemie näher zu beleuchten. Für die
Subkommission, die sich hinsichtlich Geschäftsbericht mit den Departementen EDI und
UVEK befasst hatte, ergriff Thomas de Courten (svp, BL) das Wort. Im EDI sei das
Erreichen der wichtigsten Legislatur-Ziele im Bereich der Altersvorsorge (Stabilisierung
der AHV, Definition der Eckwerte für die BVG-Reform, Modernisierung der Aufsicht
über die erste Säule) auf gutem Weg. Die Förderung des öffentlichen Verkehrs zwecks
qualitativ hochwertigen Mobilitätslösungen sei hingegen noch nicht optimal umgesetzt,
weil vor allem die Qualität im Personenverkehr nicht genüge. Alfred Heer (svp, ZH)
sprach für die Subkommission, die sich bei der Evaluation des Geschäftsberichts mit
dem EJPD und der BK beschäftigt hatte. Die Subkommission habe sich mit der
Umsetzung des neuen Asylgesetzes und den entsprechenden Auswirkungen für das
Bundesverwaltungsgericht auseinandergesetzt. Die Untersuchungen seien noch nicht
abgeschlossen, aber es zeigten sich «systemimmanente» Probleme, da 16.8 Prozent der
Fälle vom Gericht zurückgewiesen würden. Zudem habe die GPK bei einem Besuch des
Asylzentrums in Boudry Verbesserungen in Asylunterkünften verlangt, damit die
Privatsphäre von Asylsuchenden besser gewährleistet werde. Zudem habe sich die
Subkommission mit dem EJPD zur Rechtmässigkeit des Epidemiengesetzes unterhalten.
Mit der Bundeskanzlei habe sich die Subkommission zum Thema E-Voting ausgetauscht.
Die GPK schaue, dass das «Debakel» rund um das System der Post «nicht im Chaos
endet», so Heer. Auch Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga fasste den Bericht
kurz zusammen. Sie verstehe, dass der Rat wohl lieber Informationen zum aktuellen
Pandemie-Jahr 2020 hätte, der Bericht beziehe sich aber auf das Jahr 2019, «das [den
Parlamentsmitgliedern] vielleicht auch schon weit weg erscheint». Der Bundesrat habe
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aber 2019 sehr viele wichtige Botschaften verabschiedet. Die grosse Kammer nahm in
der Folge diskussionslos Kenntnis vom Bericht und stimmte dem entsprechenden
Bundesbeschluss zu. 
Auch im Ständerat berichtete tags darauf zuerst die Kommissionssprecherin für die
GPK. Auch Maya Graf (gp, BL) betonte, wie schwierig es gewesen sei, die Oberaufsicht in
Krisenzeiten wahrzunehmen. Auch sie verwies auf die notwendige Aufarbeitung der
Krise und bedankte sich bei der Bundeskanzlei, die daran sei, den entsprechenden
Auftrag umzusetzen. Für die Subkommission EDA/VBS hob Charles Juillard (mitte, JU)
die Pläne des Bundesrats hervor, den UNO-Sitz Genf mit Hilfe von «Science Diplomacy»
zu stärken. Betont werden müsse zudem, wie gut es dem EDA während der Pandemie
bisher gelungen sei, Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer zu betreuen. Im VBS
habe das Problem «Mitholz» zu reden gegeben, welches von der GPK weiter beobachtet
werde. Auch über den Stand der Diskussionen zu «Cyberdefense» habe man sich
informiert. Hier sei insbesondere die Zusammenarbeit mit der Forschung
begrüssenswert. Matthias Michel (fdp, ZG) hob für die Subkommission EFD/WBF die
Punkte E-Government und Regulierungskosten hervor. Bei ersterem habe man noch
«Luft nach oben». Die Pandemie habe unter anderem gezeigt, wie wichtig die
Digitalisierung und eine bessere Koordination zwischen den Departementen aber auch
zwischen Verwaltung und Bevölkerung sei. Hinsichtlich Regulierung habe sich die GPK
unter anderem für die Resultate eines Monitorings interessiert, das gezeigt habe, dass
zwei Drittel der befragten Unternehmen finden, dass die bürokratische Belastung
gestiegen sei. Hier sei der Bundesrat daran, Gegensteuer zu geben, was die GPK
begrüsse. Marco Chiesa (svp, TI) fasste die Erkenntnisse der Subkommission EDI/UVEK
zusammen. Wie sein Nationalratskollege berichtete auch Chiesa über den Stand der
Reformen in den Sozialwerken. Die Auswirkungen von Covid auf die AHV seien allerdings
noch schwer abschätzbar. Im UVEK habe sich die GPK versichert, dass die Umsetzung
des «Aktionsplans Biodiversität Schweiz» zwar verspätet, aber auf gutem Weg sei. Die
Ziele für mehr Biodiversität seien freilich «de loin pas encore suffisants», so Chiesa.
Daniel Fässler (mitte, AI) ergriff schliesslich das Wort für die Subkommission EJPD/BK.
Im EJPD habe sich die GPK insbesondere zum Thema Kriminalitätsbekämpfung
informiert. Das Fedpol ermittle unter der Leitung der Bundesanwaltschaft in nicht
weniger als 70 Terrorstrafverfahren. Innerhalb der BK begrüsse die GPK die
Bestrebungen einer stärkeren Koordination und departementsübergreifenden Lenkung
digitaler Entwicklungen. Auch in der kleinen Kammer fasste die Bundespräsidentin am
Schluss den Bericht noch einmal zusammen und dankte der GPK für die
Zusammenarbeit und die «Wertschätzung», die die Kommissionen der
Regierungsarbeit entgegenbrächten. Auch in der kleinen Kammer wurde vom Bericht
Kenntnis genommen und der entsprechende Bundesbeschluss über den
Geschäftsbericht des Bundesrats für das Jahr 2019 diskussionslos gutgeheissen. 4

Ohne weitere Diskussion nahm der Nationalrat in der Frühjahrssession Kenntnis vom
Jahresbericht 2020 der GPK und GPDel. Die drei Sprecher und die Sprecherin für die
Kommission fassten kurz die wichtigsten Punkte des Berichts zusammen. Erich von
Siebenthal (svp, BE) berichtete zudem, dass die GPK, die GPDel und die verschiedenen
Subkommissionen 2020 insgesamt 116 Sitzungen durchgeführt hätten. Yvonne Feri (sp.
AG) bedankte sich bei den anwesenden Nationalrätinnen und Nationalräten dafür,
«dass Sie bereits da sind, obwohl der GPK-Jahresbericht traktandiert ist. Das
interessiert ja leider nicht so viele»; dies sei schade, weil der Bericht viele interessante
Punkte beinhalte. Wie seine Vorrednerin und sein Vorredner bedankte sich auch
Thomas de Courten (svp, BL) für die Arbeit der Sekretariate. Alfred Heer (svp, ZH)
schliesslich, der als Präsident der GPDel das Wort ergriff, lobte die Zusammenarbeit mit
allen Mitgliedern beider GPK. Es handle sich um ein «sehr gutes Team aus Nationalrat
und Ständerat».
Die Sprechenden ebendieser ständerätlichen Kommissionen informierten ein paar Tage
später die kleine Kammer über die wichtigsten Punkte des Jahresberichts. Maya Graf
(gp, BL) erinnerte an die Bedeutung der Oberaufsicht – «gerade in der aktuellen Covid-
19-Krise». Daniel Fässler (mitte, AI) hob hervor, dass die GPK beider Kammern auf
ebendiese Covid-19-Krise bzw. deren Bewältigung in Zukunft ein besonderes
Augenmerk legen würden. Auch Marco Chiesa (svp, TI) und Philippe Bauer (fdp, NE)
beantragten Kenntnisnahme des Berichts, nachdem sie auch die zentralen Punkte aus
ihren Subkommissionen wiederholt hatten. Ohne Diskussion folgte auch die kleine
Kammer einstimmig diesem Antrag. 5

BERICHT
DATUM: 18.03.2021
MARC BÜHLMANN
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Mit 10 zu 3 Stimmen beschloss die SPK-SR Ende März 2021 an ihrer bereits Mitte
November 2020 beschlossenen Empfehlung, der parlamentarischen Initiative Damian
Müller (fdp, LU) Folge zu geben, festzuhalten. Das Verfahren zur Legislaturplanung sei zu
kompliziert und koste Zeit und Geld, weshalb es vereinfacht werden müsse, auch wenn
verschiedene bisherige Anläufe gescheitert seien und auch wenn die
Schwesterkommission das Anliegen deutlich abgelehnt habe, gab die Kommission in
einer Medienmitteilung bekannt. In der Tat hatte die SPK-NR kein Gefallen an einer
«Fitnesskur für das Parlament» und an einer «Entschlackung der Legislaturplanung»,
wie Müller seinen Vorstoss betitelt hatte, gefunden. Mit 18 zu 4 Stimmen bei einer
Enthaltung hatte sich die nationalrätliche Kommission im Februar 2021 deutlich gegen
Folgegeben ausgesprochen. Die Idee Müllers käme einer Entmachtung des Parlaments
gleich, das auch bei der Legislaturplanung «qualifiziert mitwirken» müsse, so die
damalige Begründung der SPK-NR. Mit dem neuerlichen Antrag der ständerätlichen
Kommission musste sich also die kleine Kammer des Vorstosses annehmen. 6

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 30.03.2021
MARC BÜHLMANN

Damian Müller (fdp, AG) ergriff in der Sommersession 2021 gleichzeitig als Urheber
seiner parlamentarischen Initiative für eine Entschlackung der Legislaturplanung und
als Kommissionssprecher der SPK-SR, die seinen Vorstoss mit 10 zu 3 Stimmen
unterstützte, das Wort. Die Debatte in der kleinen Kammer war nötig geworden, weil die
SPK-NR die Initiative zur Ablehnung empfohlen hatte. Müller bezeichnete das Argument
der nationalrätlichen Kommission, seine Idee würde das Parlament entmachten, als
nicht stichhaltig. Die Möglichkeiten, die das Parlament bei der Legislaturplanung habe,
seien sowieso schon sehr beschränkt. Die «Beerdigung» des Rahmenabkommens durch
den Bundesrat zeige zudem, dass sich dieser selber nicht an die Legislaturplanung
halte. Von einer Entmachtung zu sprechen sei also nicht angebracht. Statt alle vier
Jahre im Rahmen der Legislaturplanung «Scheindebatten» zu führen, müssten die
bestehenden Instrumente genutzt werden. Mit Vorstössen könne mehr bewegt werden
als mit der letztlich wirkungslosen Beratung der Legislaturplanung – so der Aargauer
Freisinnige. Hans Stöckli (sp, BE) wehrte sich gegen die Idee und setzte sich für den
Minderheitsvorschlag gegen Folgegeben ein. Er merkte an, dass das Parlament eine
aktive, gestalterische Rolle spielen müsse und die wichtige Legislaturplanung nicht
einfach zur Kenntnis nehmen dürfe. Die Mehrheit der Kantonsvertreterinnen und
-vertreter sah dies jedoch anders und gab der Initiative Müller mit 25 zu 13 Stimmen
Folge. Damit geht das Geschäft wieder zurück an die SPK-NR. 7

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 02.06.2021
MARC BÜHLMANN

Nicht wie im Vorjahr erst in der Herbstsession, sondern wie gewohnt in der
Sommersession nahmen National- und Ständerat Kenntnis vom Geschäftsbericht 2020
des Bundesrates. In diesem Bericht legt die Regierung jahrweise einen Soll-Ist-
Vergleich zwischen Legislaturplanung, Jahreszielen und im entsprechenden Jahr
erledigten oder angegangenen Geschäften vor. Covid-19 war nicht nur schuld an der
Verschiebung der Beratung im Jahr 2020, sondern auch weiterhin zentraler
Gegenstand im Bericht und der parlamentarischen Beratung darüber. So bot der
Bundesrat in einem eigenen Kapitel des Berichts eine Übersicht über die Entwicklungen
der Pandemie und über alle rund 250 im Jahr 2020 dazu gefällten
Bundesratsbeschlüsse. Er leitete den Bericht zudem mit dem Hinweis ein, dass
zahlreiche Projekte wegen der Coronapandemie nicht so weit gediehen seien, wie
geplant. 

Im Ständerat erörterte Maya Graf (gp, BL) den Bericht für die GPK-SR. Das Management
der Covid-19-Krise ziehe sich wie ein roter Faden durch den Bericht. Sie erinnere
zudem daran, dass eine von der GPK einberaumte Inspektion zur Bewältigung der
Pandemie am Laufen sei. Die GPK würden den Bericht und die Anhörungen der
Departementsvorsteherinnen und -vorsteher jeweils mit Querschnittthemen versehen.
Beim ersten Querschnittthema «Krisenmanagementstrukturen» habe sich die GPK
informiert, ob solche Strukturen in Normalzeiten geplant gewesen seien, jetzt
eingesetzt würden und wie gut dies funktioniere. Beim Thema «Cybersicherheit» habe
sich die GPK zur IT-Sicherheit in den Departementen erkundigt und dazu, wo es
diesbezüglich Verbesserungen brauche. Im Anschluss an die Ausführungen der GPK-
Präsidentin ergriffen die Präsidenten der verschiedenen Subkommissionen das Wort,
die basierend auf dem Geschäftsbericht jeweils zwei Departemente sowie die
Bundeskanzlei genauer unter die Lupe genommen hatten. 
Charles Juillard (mitte, JU) berichtete über das VBS und das EDA. Hier hob der Sprecher
den Aktionsplan für die Cyberverteidigung hervor, bei dem praktisch alle Ziele erreicht
worden seien. Hinsichtlich Nachhaltigkeit und Klimaschutz habe das VBS, das

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 17.06.2021
MARC BÜHLMANN
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insbesondere aufgrund der Luftwaffenflotte und der schweren Militärfahrzeuge jährlich
Emissionen von 200'000 Tonnen CO2 verursache, verschiedene Massnahmen ergriffen,
um das 40-Prozent-Reduktionsziel bis 2030 zu erreichen. Im Rahmen des Programms
«Natur, Landschaft und Armee» leiste das VBS zudem einen Beitrag zur Erhaltung der
Biodiversität. Beim EDA sei der Umgang mit der Pandemie genauer geprüft worden. Die
GPK verfolge in diesem Departement zudem die Entwicklung bezüglich der
Personalsituation. 
Daniel Fässler (mitte, AI) erörterte die Berichtsteile, die dem EJPD und der BK
zugeordnet waren. Er hob hier den Informationsaustausch bei der Polizeiarbeit hervor.
Dieser funktioniere national und international noch nicht, wie er sollte. Insbesondere
die Möglichkeiten der Digitalisierung würden zu wenig gut eingesetzt. International solle
dem mit verschiedenen Abkommen begegnet werden. National stosse man aber
«offenkundig an Grenzen des Föderalismus», deren Aufhebung man im EJPD aber in
Angriff nehmen wolle, damit alle kantonalen Polizeikorps Zugriff auf alle verschiedenen
kantonalen Datenbanken erhielten, um Kriminalität effizienter bekämpfen zu können.
Im Gespräch mit dem Bundeskanzler Walter Thurnherr sei es insbesondere um die
Digitalisierung in der Bundesverwaltung gegangen. Ab 1. Januar 2021 werde das
Informatiksteuerorgan des Bundes aufgelöst und dessen Aufgaben – insbesondere
Koordination und Unterstützung bei der Umsetzung der Digitalisierung – von einer
neuen Verwaltungseinheit innerhalb der BK übernommen. Dies sei eine grosse Aufgabe,
bei der man erst am Anfang stehe. Darüber hinaus werde man sich hier auch dem
Problem der Fremdbestimmung durch mächtige IT-Unternehmen stellen müssen. 
Matthias Michel (fdp, ZG) nahm das EFD und das WBF genauer unter die Lupe. Auch hier
sei Digitalisierung ein zentraler Punkt. Es sei zwar erfreulich, dass 2021 «nicht weniger
als 13 Massnahmen» umgesetzt worden seien, um das Ziel 2 der Legislaturplanung – die
effiziente und möglichst digitale Erbringung der staatlichen Leistungen – zu erreichen.
Im aktuellen Bericht sei aber nur «ein einziges – ein einziges! – quantifizierbares Ziel»,
also nur ein Indikator angegeben; die Entwicklung im Bereich der Digitalisierung müsse
adäquater gemessen werden. «Etwas mehr Substanz in der Berichterstattung»
wünschte sich der Kommissionssprecher auch im Bereich der Berufsbildung, auch
wenn dies eine Verbundaufgabe mit den Kantonen darstelle. 
Marco Chiesa (svp, TI) berichtete schliesslich zu den Berichtsteilen des EDI und des
UVEK. Beim EDI seien in den Gesprächen vor allem die Massnahmen gegen die Covid-
Pandemie Gegenstand gewesen. Alain Berset habe erklärt, dass sich der Bundesrat
darauf konzentriert habe, die Auswirkungen der Krise auf die Bevölkerung und die
Wirtschaft möglichst zu begrenzen. Das begrenzte Wissen und die unvollständigen
Informationen hätten immer wieder Anpassungen bedingt. Eine wichtige Massnahme
seien deshalb auch die Tests gewesen, bei denen sehr rasch eine funktionierende
Infrastruktur habe aufgebaut werden können. Als schwierig habe sich die Entwicklung
einer Impfstrategie entpuppt, weil der Verlauf der Pandemie nicht vorhersehbar
gewesen sei. Die Schweiz sei aber mittlerweile eines der wenigen Länder, das mRNA-
Impfstoffe für die ganze Bevölkerung anbieten könne. Zum UVEK äusserte sich Chiesa
nicht. 
Am Schluss der Ratsdebatte meldete sich Bundespräsident Guy Parmelin zu Wort. Der
Bundesrat sei – obwohl zahlreiche geplante Massnahmen wegen Covid-19 nicht hätten
umgesetzt werden können – zufrieden mit der Zielerreichung. Würden normalerweise
rund 40 Bundesratssitzungen in einem Jahr stattfinden, seien es im Jahr 2020 mehr als
60 gewesen. Zudem seien wesentlich mehr Vorstösse eingereicht worden als in
früheren Jahren, was die enorme Arbeitsbelastung für den Bundesrat noch weiter
erhöht habe. Die Regierungsarbeit sei aber nur möglich, «parce que de nombreux
employés de la Confédération ne regardaient ni leur montre ni le jour de la semaine».
Dafür sei der Bundesrat sehr dankbar. Auch Parmelin ging auf ein paar Punkte des
Berichts ein, darunter die beschlossenen Massnahmen zur Abfederung der
wirtschaftlichen Folgen der Pandemie, die Verabschiedung der BFI-Botschaft, den
Bericht zur Finanzierung des Betriebs und Substanzerhalts der Bahninfrastruktur, das
«dossier éléphantesque» zu den Verordnungsänderungen im Rahmen des revidierten
Krankenversicherungsgesetzes und darin die Planung des Bedarfs an Ärztinnen und
Ärzten oder die bundesrätliche Position zur Europapolitik. In der Folge nahm der
Ständerat den Bundesbeschluss über den Geschäftsbericht des Bundesrates für das
Jahr 2020 stillschweigend an. 

Dies tat gleichentags auch der Nationalrat, wo Erich von Siebenthal (svp, BE), Thomas
de Courten (svp, BL), Yvonne Feri (sp, AG) und Nicolo Paganini (mitte, SG) die
Berichterstattung übernahmen. Grösstenteils nahmen sie die gleichen Punkte auf wie in
der kleinen Kammer. 
Eine Ausnahme stellte der Bericht von Thomas de Courten dar, der auf das UVEK
einging: Der Bundesrat habe im Berichtjahr die wichtigen Ausbauschritte für den
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Strassen- und Schienenverkehr geplant und werde hier dem Parlament, das darüber zu
entscheiden habe, bald einen Bericht vorlegen. Darüber hinaus erwähnte der
Kommissionssprecher die «etwas chaotische» Situation in der Covid-Task-Force
Anfang Jahr, was sich mit dem Einbezug der Wissenschaft in eine Science Task Force
verbessert habe. 
Nicolo Paganini erwähnte zudem die IZA-Strategie, mit der die Bereiche der
humanitären Hilfe und der Entwicklungszusammenarbeit enger zusammengefasst
würden. Auch das «drastische Räumungskonzept» in Mitholz fand Erwähnung im
Bericht von Paganini. 
Auch im Nationalrat hob schliesslich Bundespräsident Guy Parmelin die wichtigsten
Punkte des Berichts hervor – auch dieses Votum unterschied sich kaum von jenem im
Ständerat – und auch die grosse Kammer stimmte dem Bundesbeschluss diskussionslos
zu und nahm den Bericht zur Kenntnis. 8

Weil der Ständerat auf einer Entschlackung der Legislaturplanung beharrt hatte,
musste die parlamentarische Initiative von Damian Müller (fdp, LU) auch vom
Nationalrat noch einmal beraten werden. Die SPK-NR empfahl freilich nach wie vor,
der Initiative keine Folge zu geben. Auch die Argumente waren noch immer die
gleichen: Der Vorstoss komme einer Entmachtung des Parlaments gleich. Wenn es den
Bericht zur Legislaturplanung lediglich zur Kenntnis nehmen könne, komme es seiner
Mitwirkungspflicht nicht nach. In der letzten Beratung der Legislaturplanung habe die
neu gewählte Bundesversammlung im Bereich der Gleichstellung oder der Klimapolitik
durchaus Akzente gesetzt. Eine Kommissionsminderheit aus FDP-Mitgliedern
argumentierte in der Debatte während der Wintersession 2021 vergeblich, dass das
aktuelle Vorgehen nicht befriedigend sei und eine neue Lösung gesucht werden sollte.
Wenn das Parlament der parlamentarischen Initiative Folge gebe, könne eine solche
alternative Lösung mindestens gesucht werden: «Wenn Sie heute Folge geben, können
Sie am Ende des Verfahrens immer noch Nein sagen, wenn Sie wirklich denken, dass es
sich um keine gute Lösung handelt», argumentierte etwa Damien Cottier (fdp, NE). Und
Kurt Fluri (fdp, SO) fragte, ob denn Motionen und parlamentarische Initiativen nicht
«präzisere und schärfere Waffen» seien als die Legislaturplanung. Die Entgegnung von
Kommissionssprecher Gerhard Pfister (mitte, ZG), dass man das Instrument der
Legislaturplanung bei Interesse an scharfen Instrumenten eben nicht noch stumpfer
machen solle, schien auch die Meinung der nationalrätlichen Mehrheit zu sein: Mit 166
zu 26 Stimmen versenkte die grosse Kammer die parlamentarische Initiative Müller
definitiv. Einzig die fast geschlossen stimmende FDP.Liberalen-Fraktion unterstützt von
Roger Köppel (svp, ZH) sprach sich für Folgegeben aus. 9

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 09.12.2021
MARC BÜHLMANN

Bereits im Vorjahr waren die Meinungen über die Leistungen der Landesregierung
während der Covid-19-Pandemie auseinandergegangen. Die Kritik am Bundesrat nahm
im Covid-19-Jahr 2021 aber noch einmal merklich zu. Besondere Aufmerksamkeit
erhielt dabei Alain Berset. Insbesondere die SVP übte via Medien Kritik am
Gesundheitsminister und forderte Mitte Januar 2021, dem SP-Magistraten solle das
Gesundheitsdossier entzogen werden, weil er versagt habe. Christoph Blocher
bezeichnete Berset gar als «Diktator». Obwohl der amtierende Bundespräsident und
SVP-Bundesrat Guy Parmelin daran erinnerte, dass es sich bei der Regierung um «ein
Team» handle, und die Kollegialität betonte und der zweite SVP-Bundesrat Ueli Maurer
darauf hinwies, dass es niemandem diene, wenn die Bunderatsmitglieder
gegeneinander ausgespielt würden – Aussagen, die etwa vom Tages-Anzeiger als
Zeichen eines Zusammenschweissens der Landesregierung und von La Liberté als
«grand moment d'unité» bezeichnet wurden –, gingen die Angriffe auf einzelne
Regierungsmitglieder weiter. So urteilte etwa die Weltwoche, dass Alain Berset «beide
Pandemiewellen verschlampt und wirtschaftlich einen Schlamassel angerichtet» habe,
von den Medien aber als Held gefeiert werde. Die SVP forderte derweil die Einführung
eines Impeachmentverfahrens in der Schweiz, mit dem Regierungsmitglieder abgewählt
werden könnten. Die Macht des Bundesrats, der die Diktatur eingeführt habe, müsse
gebrochen werden, gab auch SVP-Präsident Marco Chiesa (svp, TI) in Interviews zu
Protokoll. Und wiederum die Weltwoche wähnte sich ob des von ihr festgestellten
gegenseitigen Misstrauens in der Regierung, in der Anträge von rechts auf eine links-
bürgerliche Blockade stossen würden, «wie in einem kalten Krieg». Es brauche deshalb
«sieben neue Bundesräte».

Aber auch der Gesamtbundesrat wurde kritisiert. Es brauche ein «deutlich rascheres
und entschlosseneres Vorgehen» gegen die Pandemie, forderte etwa die NZZ Mitte

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 31.12.2021
MARC BÜHLMANN
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Januar 2021. Der Bundesrat müsse seinen Verfassungsspielraum konsequenter
ausnutzen und dürfe «entgegen den helvetischen Gepflogenheiten» nicht den
langwierigen Mittelweg gehen, bei dem alle Kritikerinnen und Kritiker angehört und
integriert würden. Ende Februar ärgerte sich die gleiche Zeitung dann allerdings über
die «magistrale Sturheit», die Restaurant-Terrassen noch nicht wieder öffnen zu
wollen. Dass die Regierung dem «Druck zur schnelleren Öffnung nicht nachgegeben»
habe, sei zwar «hart für die Betroffenen – aber leider richtig», beurteilte denselben
Umstand freilich der Tages-Anzeiger und attestierte dem Bundesrat «Rückgrat».

Schriller war die Kritik von Covid-19-Massnahmengegnerinnen und -gegnern an der
Regierung. So wusste etwa der Tages-Anzeiger zu berichten, dass der stellvertretenden
Armeechef Aldo C. Schellenberg Briefe erhalten habe, die ihn aufforderten, für den
Bundesrat ein Kriegsgericht einzurichten. Ende Februar leitete die Bundesanwaltschaft
gleich fünf Verfahren wegen Bedrohungen einzelner Magistratspersonen via soziale
Medien ein. Bei einem Auftritt in der politischen Diskussionssendung «Arena» im
Sommer 2021 erhielt Alain Berset Polizeischutz und auch das Fedpol ergriff zunehmend
Schutzmassnahmen wegen massiver Drohungen gegen Bundesrätinnen und
Bundesräte.

Immer wieder kritisierten die Medien zudem die Informationspolitik der Regierung. Auf
der einen Seite wurden die Indiskretionen gerügt, die verhindert hätten, dass der
Bundesrat Entscheidungen über Covid-19-Massnahmen wenigstens so lange habe
geheimhalten können, bis sie mit den Kantonen abgesprochen worden seien. Auf der
anderen Seite wurde vermutet, dass jene Medien beneidet werden, die mit ebendiesen
Indiskretionen versorgt wurden und diese medial ausschlachteten. Die Weltwoche
sprach etwa von der «Berset-Verschwörung». Dank «Schützenhilfe von den Medien»
könne er die von ihm vorgesehenen Covid-19-Massnahmen stets durchsetzen. 

Für einige Diskussionen sorgte auch die Zusammenarbeit zwischen Bundesrat und
Wissenschaft. Noch im Januar warfen die Medien der aus Wissenschafterinnen und
Wissenschaftern unterschiedlicher Disziplinen zusammengesetzten Task Force vor,
selber Politik machen zu wollen. Im Februar wendete sich das Blatt, nachdem bekannt
geworden war, dass ebendiese Task Force im Sommer 2020 vor einer zweiten Welle
gewarnt hatte, die Behörden diese Warnung allerdings in den Wind geschlagen und
wichtige Massnahmen zu früh aufgehoben hätten. Die NZZ kam dabei etwa zum Schluss,
dass die Wissenschaft «zu lange ignoriert» worden sei.

Die Kritik flaute parallel mit den abnehmenden Fallzahlen ab dem Frühjahr 2021 dann
merklich ab. Zwar wiederholte die Weltwoche noch lange Zeit ihre Kritik an Alain Berset
(«Captain Long Covid», «Impfdebakel heisst Alain Berset», «Stricken an der eigenen
Legende»), bei den restlichen Medien geriet die Regierung allerdings bald aus der
Schusslinie. 

In die Schlagzeilen geriet Mitte September freilich Ueli Maurer, weil er als
«Freiheitstrychler» posierte. An einem SVP-Lokalanlass hatte sich der Finanzminister
ein T-Shirt der Covid-19-Massnahmengegnerinnen und -gegner übergestreift und sich
fotografieren lassen. Das Bild verbreitete sich via soziale Medien und wurde auf der
einen Seite als «Bruch der Kollegialität» (Tages-Anzeiger), ja gar als Versuch, das Land
zu spalten (Balthasar Glättli, gp, ZH im Blick) kritisiert, auf der anderen Seite als freie
Meinungsäusserung (Thomas Matter, svp, ZH im Tages-Anzeiger) oder auch als Zeichen,
dass «vielen Unzufriedenen im Land zumindest inoffiziell magistrales Verständnis»
entgegengebracht werde (NZZ), verteidigt. Maurer selber gab in der Aargauer Zeitung zu
Protokoll, dass er gar nicht gewusst habe, in «welchen Zusammenhang dieses Leibchen
offenbar gebracht wird». Ähnlich wie die SVP im Frühjahr Alain Berset angegriffen
hatte, nutzte die SP die T-Shirt-Affäre für Kritik an Ueli Maurer und stellte in der
parlamentarischen Fragestunde nicht weniger als neun Fragen zu Maurers von der SP
als «Bedrohung der Regierungskollegialität» bezeichneten Aktion. Bundespräsident Guy
Parmelin beantwortete alle neun Fragen gleichzeitig, indem er auch bei den Angriffen
von links auf das Kollegialitätsprinzip verwies: «Le Conseil fédéral ne commente pas les
propos que l'un de ses membres a ou aurait prononcés en public». 10
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Parlamentsmandat

Gleich drei Mal kam es in der Wintersession 2019 zu Vereidigungen im neu gewählten
Ständerat. Da die 2. Wahlgänge im Kanton Zug am 17. November und in den Kantonen
Basel-Landschaft und Schwyz erst am 24. November stattgefunden hatten, brauchten
die Regierungen dieser drei Kantone aufgrund der Rekursfristen länger für die
Validierung der jeweiligen Wahlen, so dass Matthias Michel (fdp, ZG) am 3. Dezember
und Maya Graf (gp, BL) sowie Othmar Reichmuth (cvp, SZ) erst am 4. Dezember im
Ständerat Einsitz nehmen konnten. Besonders speziell im Fall von Maya Graf, die im
Gegensatz zu ihren beiden neuen Ratskollegen nicht die Eidesformel («Ich schwöre vor
Gott dem Allmächtigen, die Verfassung und die Gesetze zu beachten und die Pflichten
meines Amtes gewissenhaft zu erfüllen»), sondern das Gelübde ablegte («Ich gelobe,
die Verfassung und die Gesetze zu beachten und die Pflichten meines Amtes
gewissenhaft zu erfüllen»), war der Umstand, dass die Baselbieterin zwei Tage zuvor als
Alterspräsidentin die Wintersession im Nationalrat eröffnet hatte. Die Vereidigung aller
übrigen neu gewählten Ständerätinnen und Ständeräte fand am ersten Tag der neuen
Legislatur, also schon am 2. Dezember statt.  
Thierry Burkart (fdp, AG), Marco Chiesa (svp, TI), Andrea Gmür-Schönenberger (cvp, LU),
Charles Juillard (cvp, JU), Hansjörg Knecht (svp, AG), Marianne Maret (cvp, VS), Werner
Salzmann (svp, BE), Jakob Stark (svp, TG), Heidi Z'graggen (cvp, UR) und Mathias Zopfi
(gp, GL) wurden vereidigt; Philippe Bauer (fdp, NE), Elisabeth Baume-Schneider (sp, JU),
Marina Carobbio Guscetti (sp, TI), Johanna Gapany (fdp, FR), Eva Herzog (sp, BS), Lisa
Mazzone (gp, GE), Carlo Sommaruga (sp, GE), Adèle Thorens Goumaz (gp, VD) und Céline
Vara (gp, NE) legten das Gelübde ab.
Insgesamt wurden also 22 neue Ratsmitglieder vereidigt, eine Rekordzahl in der
Geschichte des Bundesstaates. Damit wurde fast die Hälfte der Sitze in der kleinen
Kammer neu besetzt. 11 der 22 Neuen waren sowohl in den Nationalrat als auch in den
Ständerat gewählt worden. Sie mussten sich – da laut Bundesverfassung ein
Doppelmandat nicht möglich ist – für eines der beiden Mandate entscheiden, wie dies
das Büro-SR in seinem Bericht zur Feststellung der Unvereinbarkeiten (19.058)
festhielt. 11

WAHLGESCHÄFT
DATUM: 04.12.2019
MARC BÜHLMANN

Interessanterweise entbrannte in der Sommersession 2021 im Nationalrat eine vor allem
in italienischer und französischer Sprache geführte Eintretensdebatte zur Revision der
Parlamentsverwaltungsverordnung, die von der SPK-NR auf der Basis einer
parlamentarischen Initiative von Marco Chiesa (svp, TI) ausgearbeitet worden war. Neu
sollen im Internet neben den Kurz-CV der Parlamentsmitglieder allfällige zusätzliche
Staatsangehörigkeiten aufgelistet werden. Von den 14 Eintretensvoten wurden sechs in
italienischer und drei in französischer Sprache geführt. Dabei wurde auf der einen Seite
darum gestritten, ob der Vorschlag in der Tat mehr Transparenz bringe oder aber eher
Diskriminierung bedeute. Eine links-grüne Kommissionsminderheit hatte den Antrag
auf Nichteintreten gestellt, weil es hier – anders als bei Interessenbindungen – keine
direkte Verbindung zwischen Staatsangehörigkeit und Politik gebe. Greta Gysin (gp, TI)
befürchtete gar, dass die Änderung zwei Kategorien von Bürgerinnen und Bürgern
schaffe, weil man insgeheim befürchte, dass eine doppelte Staatsbürgerschaft zu einem
Loyalitätskonflikt führe – so habe es etwa im Kanton Zug, aber auch schon in diesem
Rat, Forderungen gegeben, Bürgerinnen und Bürger mit Doppelbürgerschaft von der
Politik auszuschliessen («escludere i cittadini con la doppia cittadinanza dalla
politica»). Auf der anderen Seite forderte eine weitere Kommissionsminderheit, dass
die Forderung auch auf die Mitglieder des Bundesrats ausgeweitet werde. Diese starke,
nur aufgrund des ablehnenden Votums des Kommissionspräsidenten zustande
gekommene, von Damien Cottier (fdp, NE) angeführte Minderheit machte geltend, dass
Transparenz nicht nur in der Legislative, sondern auch in der Exekutive von Interesse
sei.  
Eintreten wurde in der Folge mit 102 zu 62 Stimmen (1 Enthaltung) beschlossen.
Lediglich die geschlossenen Fraktionen von GP und SP wollten nicht auf die Vorlage
eintreten. Mit 96 zu 79 Stimmen (1 Enthaltung) wurde der Vorschlag der Minderheit
Cottier angenommen. Die geschlossene Opposition der Fraktionen von GP und SP
wurde erfolglos von einer Mehrheit der Mitte-Fraktion unterstützt. Eine breite Mehrheit
von 175 zu 4 Stimmen hiess sodann einen schriftlichen Antrag des Büro-NR gut, nicht
mehr die Postadresse, sondern nur noch die elektronische Adresse der Ratsmitglieder
zu veröffentlichen. Die Kommunikation erfolge heute vorwiegend auf elektronischem
Weg, wohingegen die Veröffentlichung der Postadresse ein zunehmendes
Sicherheitsrisiko darstelle und die Privatsphäre der Parlamentarierinnen und
Parlamentarier bedrohe. In der Gesamtabstimmung zeigte sich schliesslich noch einmal
die Opposition von Links-Grün: Mit 115 zu 64 Stimmen (1 Enthaltung) wurde der
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Vorschlag an den Ständerat zur Beratung weitergereicht. 12

In der Herbstsession 2021 beugte sich der Ständerat über die auf eine parlamentarische
Initiative von Marco Chiesa (svp, TI) zurückgehende Revision der
Parlamentsverwaltungsverordnung, mit der die Veröffentlichung zusätzlicher
Staatsangehörigkeiten von Parlaments- und Regierungsmitgliedern geregelt werden
soll. Der Initiant selber sprach sich im Namen der SPK-SR für seine ursprüngliche Idee
aus. Alle allfälligen Staatsbürgerschaften anzugeben sei eine notwendige Etappe hin zu
einem transparenteren Parlament. Zu wissen, ob ein Legislativ- oder Exekutivmitglied
neben der Schweizer eine zweite Staatsbürgerschaft habe, sei ebenso bedeutsam für
die Wählerinnen und Wähler wie die Kenntnis von Beruf oder Interessenbindungen.
Dies werde allerdings von einer Kommissionsminderheit bestritten, so Chiesa. Die
Kommission habe auch über den Änderungsantrag des Nationalrats diskutiert, künftig
nur noch die Mail- aber nicht mehr die Postadresse zu veröffentlichen. Die SPK-SR
beantrage, diese Modifikation der grossen Kammer nicht anzunehmen, weil dies dem
Anliegen für mehr Transparenz nicht gerecht würde. 
Für die Minderheit, die gegen eine Veröffentlichung weiterer Staatsangehörigkeiten
eintrat, gab Mathias Zopfi (gp, GL) zu bedenken, dass die Veröffentlichung einer zweiten
Staatsbürgerschaft sozusagen als eine Art Interessenbindung einen negativen
Beigeschmack habe. Als sei eine Doppelbürgerschaft ein Zeichen dafür, dass jemand
nicht zu den «richtigen Eidgenossen» gehöre. Das sei ähnlich wie bei der
Fussballnationalmannschaft, wo vermutet werde, dass ein Spieler mit
Migrationshintergrund «nicht so richtig für uns tschuttet». Vielleicht sei eine doppelte
Staatsbürgerschaft interessant für Wählerinnen oder Wähler, genauso interessant
wären dann aber die Hobbies. Vielleicht würde ja jemand auch gewählt, weil er gerne
jasse. Die Bilder von Zopfi verfingen nicht – der Mehrheitsantrag passierte mit 28 zu 13
Stimmen. Weil in der Gesamtabstimmung, die ein Stimmenverhältnis von 29 zu 13
Stimmen (keine Enthaltungen) zeigte, auch der Vorschlag des Nationalrats, auf die
Postanschrift zu verzichten, abgelehnt wurde, muss das Geschäft noch einmal in die
grosse Kammer. 13
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Parlamentsorganisation

Weil der Bundesrat dem Parlament die dringlichen Notkredite zur nachträglichen
Genehmigung unterbreiten wollte, beraumte die Regierung im Frühling 2020 eine
ausserordentliche Session zur «Bewältigung der Corona-Krise» ein. Am 25. März
beantragte dann auch die dafür nötige Mehrheit des Ständerats eine ausserordentliche
Session, damit nicht nur alleine über die Notkredite, sondern auch über weitere Fragen
beraten werden konnte. Die Einberufung der ausserordentlichen Session behagte laut
Presse nicht allen Parlamentarierinnen und Parlamentariern – vor allem aus den Reihen
der SVP wurde die Entscheidung kritisiert, da ja bis zum 19. April eigentlich ein
Versammlungsverbot gelte. Der Bundesrat war allerdings der Meinung, dass eine Session
unter Einhaltung der Hygienemassnahmen möglich sein müsse. Da die Frühjahrssession
am 15. März 2020 vor allem auch deshalb abgebrochen worden war, weil Social
Distancing im Parlamentsgebäude und den Ratssälen praktisch nicht möglich ist,
musste für die Durchführung der ausserordentlichen Session und – wie bald einmal klar
wurde – auch für diejenige der ordentlichen Sommersession geeignetere Räume
gefunden werden. 

Hauptanforderung an die alternativen Räumlichkeiten war vor allem eine genügende
Grösse. Das von einigen Seiten geforderte digitale Parlament war zwar nicht undenkbar,
das Parlamentsgesetz sieht aber eine physische Präsenz vor. Eine Änderung dieser
Regel wäre zwar grundsätzlich möglich, bräuchte aber zuvor einen Beschluss nach
altem Reglement. Reglementarisch festgelegt ist auch, dass eine Parlamentssitzung in
Bern stattfinden muss, wobei bei der Suche nach grösseren Räumlichkeiten vorerst
nicht ganz klar war, ob mit Bern die Stadt inklusive Agglomeration oder sogar der
gesamte Kanton gemeint sei. Der Vorschlag von Damian Müller (fdp, LU), die Session
extra muros in Luzern abzuhalten, hätte also ebenfalls einen vorgängigen Ratsbeschluss
benötigt. Rasch kam dann als naheliegende Option die BernExpo ins Spiel, da die
Messehallen im Osten der Stadt Bern aufgrund der Absagen aller Kongresse und Messen
leer standen. 

Ende März entschied sich die Koordinationskonferenz, die sich aus den Büros der
beiden Räte zusammensetzt, die ausserordentliche Session vom 4. bis zum 7. Mai dort
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abzuhalten, wo an diesem Datum in der Regel die Frühlingsmesse BEA stattfindet.
«Statt Tiershows, Riesenrad und Gewerbestände gibt es nun Parlamentsdebatten»,
fasste die NZZ zusammen. In der Zwischenzeit hatten auch jene Kommissionen ihre
Arbeit wieder aufgenommen, die seit dem Sessionsabbruch nicht mehr getagt hatten;
dies war auch im Hinblick auf die ordentliche Sommersession nötig, an welcher die im
Frühjahr aufgrund des Sessionsabbruchs nicht mehr behandelten Geschäfte möglichst
rasch abgeschlossen werden sollten. Während die hinsichtlich Anzahl Mitglieder
kleineren Ständeratskommissionen im grössten Sitzungszimmer im Bundeshaus tagten,
trafen sich die grösseren Nationalratskommissionen im Hotel Bellevue in Bern. Erlaubt
wurden auch Kommissionssitzungen per Videokonferenz, wenn sichergestellt wurde,
dass keine Dritten die Beratungen mitverfolgen konnten. Die Verwaltungsdelegation –
ein aus je drei Mitgliedern der beiden Büros bestehendes Gremium – hatte in der
Zwischenzeit die Frage der Entschädigung der Parlamentarier hinsichtlich der
Teilnahme an diesen Sitzungen geregelt.

In der 5'200 Quadratmeter grossen Expo-Halle, in welcher der Nationalrat tagen sollte,
gab es genug Raum, damit die Abstandsregeln eingehalten werden konnten. Für die
Ständerätinnen und Ständeräte war ein Raum im Dachgeschoss der BernExpo
vorgesehen. Die Kosten für die Einrichtung der Infrastruktur (CHF 375'000 für
Abstimmungsanlagen, Aufzeichnung der Debatte, Video-Conferencing etc.) – für
Kopfzerbrechen sorgte insbesondere die elektronische Abstimmungsanlage –, die Miete
(BernExpo: CHF 2.074 Mio.; Hotel Bellevue: CHF 43'200), die Gewährleistung der
Sicherheit und die Hygienemassnahmen (CHF 430'000 für Fedpol, Securitas und
Sanität) sowie für weitere Ausgaben (CHF 200'000 für Personalkosten, Verpflegung)
wurden mit CHF 3.125 Mio. veranschlagt. Diese Summe gab in den Medien zu reden. Der
Tages-Anzeiger kritisierte insbesondere die Miete für die vier Sitzungssäle, die für die
Kommissionssitzungen während der Sessionen in der BernExpo zusätzlich gemietet
werden sollten, da diese rund CHF 90'000 pro Tag kosten würden – wesentlich mehr als
die Bellevue-Säle, die aber für die Session nicht mehr benutzt werden sollten.

Für die Sitzungen in den Expohallen mussten die Geschäftsreglemente für National-
und Ständerat angepasst werden. Entschieden wurde zudem, dass möglichst auf Papier
verzichtet werden und das Tragen von Masken erlaubt werden sollte. Nicht weiter
verfolgt wurde laut einer Medienmitteilung der Verwaltungsdelegation hingegen die
Idee einer separaten Infrastruktur für vulnerable Personen. Keinen Zutritt sollten
Besucherinnen und Besucher, persönliche Mitarbeitende und Lobbyistinnen und
Lobbyisten erhalten. Medienschaffende erhielten lediglich eingeschränkten Zugang,
wobei bei Interviews die Distanzregel eingehalten werden musste. Im Gegensatz zur
Frühjahrssession wurde diesmal Kritik von Lobbyverbänden laut.
In den Medien wurde vermutet, dass der Ratsbetrieb wohl vor allem leiser werden
würde – die Distanz von 2 Metern verunmögliche Gespräche zwischen Sitznachbarinnen
und -nachbarn sowie Gespräche von Gruppen – und angesichts der schlichten
Betonräume unter Neonlicht mit weniger Pathos auskommen müsse als im prunkvollen
Bundeshaus. 

In der Tat wurden die mit einer von Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga
vorgetragenen Erklärung des Bundesrates zur Corona-Pandemie eröffneten Beratungen
von einigen Medien als «gewöhnungsbedürftig» bezeichnet. Als «Mischung aus Kaserne
und Einkaufszentrum» beschrieb Corina Gredig (glp, ZH) die Räumlichkeiten. Christian
Levrat (sp, FR) sprach angesichts des fehlenden Tageslichts gar von «DDR-Stimmung».
Um den Überblick zu behalten, griff Sandra Sollberger (svp, BL) gar zum Feldstecher.
Masken wurden hingegen kaum benutzt – auch von Magdalena Martullo-Blocher (svp,
GR) nur sporadisch, nachdem die SVP-Politikerin in der Frühjahrssession 2020 mit dem
Tragen einer Maske von sich reden gemacht hatte. Die drei Rednerpulte wurden nach
jedem Votum gereinigt. 
Zu schreiben gab in den Medien vor allem, dass sich einige Parlamentsmitglieder an
einem Abend im Restaurant im Messekomplex getroffen hätten. Dass dabei die Zwei-
Meter-Regel eingehalten worden sei, «darf mit Fug und Recht bezweifelt werden»,
berichtete der Blick. Die «illegale Party» (Tages-Anzeiger) zeige aber vor allem auch auf,
wie schwierig es sei, Abstandsregeln im politischen Alltag einzuhalten, wenn etwa alle
Parlamentsmitglieder nach einer Sitzung aus dem Messegelände strömten,
beschwichtigten einige Parlamentarierinnen und Parlamentarier in den Medien.

Bereits am 1. Mai hatte die Verwaltungsdelegation entschieden, dass auch die
ordentliche Sommersession in den Räumen der BernExpo durchgeführt werden solle.
Ein Vergleich der Kosten mit anderen möglichen Standorten hatte gezeigt, dass in Bern
vor allem die Aufwendungen für Sicherheit und Logistik weniger stark ins Gewicht
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fielen: Die Kosten für die ordentliche Sommersession in der BernExpo wurden auf CHF
3.84 Mio veranschlagt. Zudem könne man in der ausserordentlichen Session im Mai
Abläufe testen, die dann in der Sommersession weitergeführt werden könnten. Für die
Herbstsession erhoffe man sich aber dann eine Rückkehr ins Bundeshaus. 14

Die beiden Luzerner Parlamentarier Franz Grüter (svp) und Damian Müller (fdp) sahen in
der Pandemie die Chance, das Bundesparlament für eine Session extra muros nach
Luzern zu bringen. Sie reichten im Mai 2020 im National- (Pa. Iv. 20.410) bzw. im
Ständerat (Pa.Iv. 20.411) je eine gleichlautende Motion ein, in der sie argumentierten,
dass in Zeiten von Corona die schweizerische Solidarität zum Ausdruck gebracht
werden müsse. Luzern habe mit seiner Messe eine geeignete Infrastruktur, die auch
hinsichtlich Kosten derjenigen der BernExpo entspreche, wo die ausserordentliche
Session sowie die Sommersession abgehalten wurden. Luzern habe zudem eine
«hochqualifizierte Beherbergungsinfrastruktur» und stehe «für jenen Teil der Schweiz,
in dem unser Land mit der Gründung der der [sic] Eidgenossenschaft vor fast 730 [sic]
seinen Ursprung genommen hat», so die Begründung des Vorstosses, der eine Session
in der Leuchtenstadt forderte, wenn das Parlament auch in der zweiten Jahreshälfte
nicht im Bundeshaus tagen könne. 
Anfang Juni beantragte das Büro-NR mit einer 10 zu 3-Stimmenmehrheit, der Initiative
Grüter keine Folge zu geben. Die Verwaltungsdelegation beider Räte setze alles daran,
wieder im Bundeshaus tagen zu können. Die Lockerungen der Gesundheitsvorschriften
würden dies wohl für die Herbstsession wieder erlauben. Es sei auch aus
Kostengründen nicht angezeigt, erneut «extra muros» zu tagen, zudem müsse das
Parlament signalisieren, dass es wieder zum Normalzustand zurückkehren wolle. Das
Büro verschliesse sich der Idee einer Session ausserhalb Berns – wie sie vor 14 Jahren in
Flims (GR) stattgefunden hat – nicht, es kämen hierfür allerdings auch andere Regionen
als die Innerschweiz in Frage. Die Minderheit monierte, die Kosten der dreitägigen
ausserordentlichen Session in der BernExpo – CHF 3 Millionen – seien in der
Bevölkerung auf Unverständnis gestossen. Die «Messe Luzern AG» habe für die
Sommersession eine kostengünstigere Offerte eingereicht als BernExpo. Falls die
Herbstsession nicht im Bundeshaus stattfinden könne, aber auch für zukünftige
ausserordentliche Lagen infolge einer Pandemie, müssten alternative Tagungsorte
diskutiert werden.
Nachdem die Verwaltungsdelegation am Abend des gleichen Tages entschieden hatte,
dass die Herbstsession 2020 wieder in Bern stattfinden soll, zogen Grüter und Müller
ihre Anliegen zurück. 15
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Volksrechte

Die Chancen von «Civic Tech» nutzen will Damian Müller (fdp, LU). Der Luzerner
Kantonsvertreter bemängelt die Strategie des Bundesrates für eine digitale Schweiz, die
im gleichnamigen Bericht lediglich E-Voting als Instrument für eine Bereicherung der
politischen Partizipation mittels Digitalisierung betrachte. Der Begriff «Civic
Technology» bezeichnet Informationstechnologien mit denen das politische
Engagement und die Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern gefördert werden soll.
Müller regte an, dass der Bundesrat in einem durch sein Postulat verlangten Bericht
darlegt, welche weiteren Möglichkeiten es gäbe: Digitale Technologien könnten zum
Beispiel auch die Anhörungen und Vernehmlassungen oder die Interaktion mit
Behörden sowie mit Politikerinnen und Politikern vereinfachen. Eine Weiterentwicklung
des demokratischen Systems, auch ausserhalb von E-Voting und E-Government, sei
zwingend nötig. 
Der Bundesrat begrüsste das Postulat und schlug vor, einen gemeinsamen Bericht zum
Postulat Müller und zum im Nationalrat bereits im Mai 2017 angenommenen Postulat
Hausammann (Po. 17.3149) zu verfassen. Markus Hausammann (svp, TG) hatte damals
angeregt, die Vernehmlassungsverfahren effizienter zu machen. Bundeskanzler
Thurnherr machte in der Debatte freilich darauf aufmerksam, dass Digitalisierung kein
Selbstzweck sei und man immer auch abwägen müsse, was an Zeit zu gewinnen und an
Gehalt zu verlieren sei. Demokratie dürfe nicht mit dem «Messen der politischen
Tageslaune» verwechselt werden. Der Rat nahm das Postulat stillschweigend an. 16
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Anfang Mai legte der Bundesrat seinen Bericht zur Erfüllung der Postulate Müller (fdp,
LU; Po. 17.4017) und Hausammann (svp, TG; Po. 17.3149) vor, mit dem die Möglichkeiten
für eine Verbesserung der politischen Teilnahme von Bürgerinnen und Bürgern mittels
Digitalisierung ausgelotet werden sollten. Im Bericht wurde präzisiert, dass die
Postulate die Betrachtung lediglich eines Teilbereichs von «Civic Tech» verlangten –
das Postulat Müller trug diesen Begriff im Titel –, nämlich die so bezeichnete «e-
discussion», also die digitalisierte Teilhabe an der politischen Meinungsbildung. Der
Bericht selber wollte aber einen weiteren Fokus einnehmen und auch die Chancen des
elektronischen Abstimmens («E-Voting»), der digitalen Unterschriftensammlung («E-
collecting») oder der digitalisierten Dienstleistungen des Staates («E-Government»)
beleuchten. Das politische System der Schweiz biete verschiedene Elemente, deren
Digitalisierung Anreize für Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger setzen könnten – so
die Prämisse des Berichtes. Grundsätzlich habe Digitalisierung das Potenzial, Hürden
etwa für Informationsbeschaffung oder Koordination zu senken. Eine durch
Digitalisierung mögliche frühere und stärkere Einbindung von politisch Interessierten
berge aber auch Risiken, da politisches Vertrauen und Legitimität stets auch
transparente Prozesse und repräsentative Institutionen voraussetzten: Die
Digitalisierung werde die politische Kultur zwar verändern und rechtliche sowie
institutionelle Anpassungen nötig machen, das politische Vertrauen dürfe dadurch aber
nicht untergraben werden. Es handle sich dabei um eine Gratwanderung.
Gestützt auf den in der Politikwissenschaft gebräuchlichen Policy-Zyklus lotete der
Bericht Anwendungsmöglichkeiten für Digitalisierung aus. Bei allen Etappen des
Entscheidungszyklus' seien dank Digitalisierung vor allem Vereinfachungen in den
Bereichen der Informationsgewinnung und -verbreitung sowie bei der Koordination
zwischen Akteuren möglich. Ad-hoc-Netzwerke könnten etwa einfacher Einfluss auf das
Agenda-Setting nehmen, Bürgerinnen und Bürger könnten bei der Problemanalyse
leichter auf Experteninformationen zurückgreifen und so etwa mittels E-
Vernehmlassungen auch Lösungsvorschläge einbringen, wobei die Auswertung der
Stellungnahmen ebenfalls digitalisiert und vereinfacht werden könnte. Möglichkeiten
beschrieb der Bericht auch für die Etappe des formellen Entscheidungsprozesses: E-
Voting und E-Collecting könnten die Beteiligung nachhaltig stärken, Informationen aus
der parlamentarischen Debatte könnten digital einfacher und komprimiert zur
Verfügung gestellt werden und gar neue, innovative Entscheidungsverfahren seien
denkbar, mit denen etwa die Stärke einer Präferenz ausgedrückt werden könnte
(«quadratic voting»). Die Möglichkeit für mehr Transparenz bei der Phase der
Umsetzung eines Entscheids und die Chancen, die «Big Data» bei der Politikevaluation
böten, wurden vom Bericht ebenfalls als mögliche positive Folgen der Digitalisierung
hervorgehoben. 
Auch auf die Risiken der Digitalisierung ging der Bericht ausführlich ein. Die
Auswirkungen dürften kurzfristig eher überschätzt, langfristig aber unterschätzt
werden. So sei dauerhafter politischer Einfluss nach wie vor von einem genügend
grossen Organisationsgrad eines politischen Akteurs abhängig, auch wenn durch
Digitalisierung die Organisationskosten gesenkt würden. Es stelle sich zudem die Frage
einer behördlichen Kontrolle privater digitaler Plattformen, die politische
Informationen zur Verfügung stellten. Digitalisierung könne zudem der Personalisierung
und Polarisierung der Politik Vorschub leisten, zu einer «Zersplitterung der
Öffentlichkeit» und zu «Echokammern» führen, also zu einer nur noch sehr
spezifischen und einseitigen Information. Zentral sei zudem die Diskussion um
Datenschutz und -sicherheit. 
In vier Bereichen machte der Bericht Handlungsbedarf aus: Erstens müssten Daten zu
politischen Geschäften integriert werden. «Es ist zum heutigen Zeitpunkt nicht
möglich, ein Geschäft – beispielsweise eine Volksinitiative oder eine Botschaft des
Bundesrates an das Parlament – über die verschiedenen Etappen des Policy-Zyklus aus
einer einzigen Quelle zu verfolgen», kritisierte der Bericht. Zweitens solle die
Diskussion um E-Voting und E-Collecting weitergeführt werden. Drittens solle ein
bundeseigenes Online-Portal für Petitionen sowie eine E-Volksmotion geprüft werden.
Als vierter Punkt erhielt im Bericht das Vernehmlassungsverfahren viel Aufmerksamkeit;
dieses stehe «etwas im Schatten der direktdemokratischen Mitwirkungsmöglichkeiten».
Es sei prüfenswert, ob eine Digitalisierung des Verfahrens zu stärkerer Teilnahme,
vermehrtem Austausch und gar zu mehr Transparenz bei der Auswertung der
Stellungnahmen durch die Verwaltung führen könne.
Gestützt auf die Überlegungen wurden im Bericht schliesslich drei Massnahmen
formuliert: Erstens soll die Bundeskanzlei zusammen mit dem
Informatiksteuerungsorgan des Bundes, dem Bundesamt für Statistik, dem
Bundesarchiv und den Parlamentsdiensten ein Datenmodell für politische Geschäfte
entwickeln, mit dem alle relevanten Informationen, Daten und Quellen an einem Ort
zusammengefasst werden. Zweitens soll die Bundeskanzlei «E-Vernehmlassungs»-
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Projekte initiieren, die zu administrativen Vereinfachungen und einer Anreicherung des
Vernehmlassungsverfahrens führen sollen. Drittens soll die Bundeskanzlei prüfen, ob
eine Publikationsplattform für Petitionen geschaffen werden soll. 17

In der Herbstsession 2020 beugte sich der Ständerat als Erstrat über die Vorlage des
Bundesrats, mit der durch eine Verfassungsänderung ein obligatorisches Referendum
für völkerrechtliche Verträge mit Verfassungscharakter eingeführt werden soll.
Eintreten war umstritten. Für die Kommission nahm Andrea Caroni (fdp, AR) Stellung,
der mit einer Motion am Ursprung der Vorlage gestanden hatte. Er pries diese als
optimale Ergänzung zum bereits bestehenden obligatorischen
Staatsvertragsreferendum an. Dieses sei unvollständig, weil es lediglich den Beitritt zu
supranationalen Organisationen regle. Es gebe aber Staatsverträge, welche die
Verfassung ebenfalls beeinflussten, ohne einen Beitritt zu verlangen. Das neu
geschaffene Instrument könne diese Lücke schliessen und der Bundesrat habe es
geschafft, klare Kriterien für die Anwendung zu definieren. Betroffen seien Verträge,
die zwingend eine Verfassungsänderung mit sich bringen, und solche, die materiell
Verfassungsrang haben – also wenn Grundrechte, der Föderalismus oder die
Organisation der Bundesbehörden tangiert werden. Dieses neue Referendum würde die
Legitimität eines Vertrags stärken, wobei die Zahl solcher Abstimmungen gemäss Caroni
gering bleiben werde.
Eine Minderheit Jositsch (sp, ZH) beantragte Nichteintreten. Der Zürcher SP-Ständerat
begründete seinen Antrag damit, dass eine neue Regelung nicht notwendig sei. Es gebe
gar kein Problem, das einen neuen Verfassungsartikel rechtfertigen würde. Dem
widersprach Daniel Fässler (cvp, AI): Weil die internationale Vernetzung zunehme,
werde auch der Konflikt zwischen Landesrecht und Völkerrecht zunehmen, betonte er.
Deshalb sei es wichtig, hier frühzeitig eine gute Regelung zu finden. Eine 28 zu 14-
Merhheit beschloss in der Folge Eintreten. 
In der Detailberatung scheiterte ein Einzelantrag Rechsteiner (sp, SG), der bei der
Präzisierung der Kriterien die «Grundrechte» nicht erwähnt haben wollte. Der St. Galler
Ständerat argumentierte vergeblich, dass zahlreiche Verträge unter dieses Kriterium
fallen würden, die dann nicht mehr einfach ratifiziert werden könnten, sondern von
Volk und Ständen abgesegnet werden müssten. Als Beispiel nannte er die
Kinderrechtskonvention oder die Behindertenkonvention. Die anwesende Bundesrätin
Karin Keller-Sutter verneinte jedoch, dass diese Beispiele unter die neue Bestimmung
fallen würden. Abgelehnt wurde auch ein Minderheitsantrag Chiesa (svp, TI), der
gefordert hätte, dass das Referendum nicht nur die allfällige Verfassungsänderung,
sondern auch den Vertrag umfassen müsse. Dadurch sollte vermieden werden, dass
eine Verfassungsänderung faktisch nicht mehr abgelehnt werden könnte, weil man den
Vertrag ja schon eingegangen wäre. Die Mehrheit wandte sich gegen dieses Ansinnen,
weil es auch die Möglichkeit geben müsse, die Umsetzung eines Vertrags auf
Gesetzesstufe zu regeln, wie die Justizministerin ausführte.  
Somit nahm der Rat im Vergleich zur bundesrätlichen Vorlage lediglich eine sprachliche
Präzisierung vor und schickte das Geschäft nach der Gesamtabstimmung, in der sich 27
Rätinnen und Räte für und 12 gegen den Entwurf aussprachen, an den Nationalrat. 18

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 08.09.2020
MARC BÜHLMANN

Mit dem Postulatsbericht zu «Civic Tech» erachtete der Bundesrat nicht nur das
Postulat von Damian Müller (fdp, LU), sondern auch jenes von Markus Hausammann (svp,
TG) zur Vereinfachung der Vernehmlassung (Po. 17.3149) durch Digitalisierung als erfüllt.
Dies sahen auch die beiden Kammern so und schrieben die beiden Vorstösse ab. 19

POSTULAT
DATUM: 08.06.2021
MARC BÜHLMANN
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Wahl- und Abstimmungsverfahren

Mit 7 zu 4 Stimmen (1 Enthaltung) gab die SPK-SR einer parlamentarischen Initiative von
Damian Müller (fdp, LU) Folge, mit der den E-Voting-Tests in den Kantonen Grenzen
gesetzt werden sollen. Auch wenn die Kantone zuständig seien für Organisation und
Durchführung von eidgenössischen Abstimmungen, obliege dem Bund die Kontrolle der
Versuche mit «Vote électronique». Man müsse auf nationaler Ebene Limiten vorgeben,
damit sich die Versuche nicht schleichend zum ordentlichen Betrieb entwickelten – so
Müller in der Begründung zu seiner Initiative, mit der er Sicherheit vor Tempo bei E-
Voting forderte. Der Luzerner Kantonsvertreter forderte, dass höchstens 30 Porzent
des kantonalen Elektorats testweise Zugang zu elektronischer Stimmabgabe haben
dürfe. Mittels statistischer Verfahren müssten die Kantone die elektronische
Stimmabgabe zudem auf Plausibilität prüfen. In der Testphase müssten über die
Kantone verteilt zwei unterschiedliche Systeme eingesetzt werden, um das Risiko einer
Manipulation einzuschränken. Schliesslich dürften höchstens zwei Drittel der Kantone
pro Abstimmung E-Voting testen, um die Wahrscheinlichkeit einer Beeinflussung des
Ständemehrs zu reduzieren. Mit ihrer Entscheidung nahm die SPK-SR die wachsende
Skepsis gegenüber E-Voting auf. 20

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 11.10.2018
MARC BÜHLMANN

Die Virulenz der Debatten um das Thema E-Voting nahm 2018 weiter zu. Diskutiert
wurde insbesondere, ob der Nutzen, der mit «Vote électronique» gewonnen werde, das
Schadenpotenzial übertreffen könne. Während der Bundesrat und zahlreiche Kantone
die Entwicklung von E-Voting vorantrieben, wuchs die Skepsis in den eidgenössischen
Räten. Eine grössere gesellschaftliche Debatte zum Thema blieb vorerst noch aus, kann
aber im Rahmen einer angekündigten Volksinitiative zu einem Verbot von E-Voting
erwartet werden. Ende Jahr entschied sich der Kanton Genf, sein seit 2003
bestehendes System CHVote aus Kostengründen nicht weiter zu entwickeln und es per
2020 vom Markt zu nehmen. Damit verblieb einzig das System der Post, das im Frühling
2019 einem vom Bund finanzierten Intrusionstest unterzogen werden soll.

«Von einem Siegeszug des E-Voting in der Schweiz kann beim besten Willen nicht die
Rede sein», hatte die NZZ bereits im Februar 2018 den Stand der Entwicklung des
elektronischen Abstimmens kommentiert. Es ginge nicht nur um die wichtigen
Sicherheitsbedenken: Auf dem Spiel stünden die Wahrung des Stimmgeheimnisses und
die Garantie der unverfälschten Stimmabgabe. Grund für den Kommentar war die
Ankündigung der Bundeskanzlei, die bestehenden E-Voting Systeme – das vom Kanton
Genf betriebene CHVote und das System der Post – einem Härtetest zu unterziehen.
Diese Forderung, verbunden mit einem Preisgeld über CHF 1 Mio., war bereits von
Marcel Dobler (fdp, SG) als Motion formuliert worden (Mo. 17.3852), die dieser allerdings
nach der Ankündigung der Bundeskanzlei zurückzog. Als Termin für diesen Stresstest
nannte der Bund das erste Quartal 2019. Gleich nach der Ausschreibung Ende Jahr
meldeten sich mehr als 400 Interessentinnen und Interessenten, die das System hacken
wollten

Eine neue Wende bekam die Diskussion um E-Voting Ende Februar mit der
Vorankündigung der Lancierung einer Volksinitiative zur Verhinderung von E-Voting. Ein
Komitee um den Luzerner Nationalrat und IT-Unternehmer Franz Grüter (svp, LU) und
den Chaos Computer Club kündigte an, «Vote électronique» stoppen zu wollen. Man
könne zwar auch die Änderung des Gesetzes über die politischen Rechte, die ja noch
immer nicht vollzogen sei, mit einem Referendum bekämpfen, aber dann sei es
vielleicht zu spät. In der Tat schufen immer mehr Kantone Voraussetzungen für
elektronisches Abstimmen. Die Initianten waren sich einig, dass jedes Wahlsystem
gehackt werden könne. Dies sei aber noch nicht einmal nötig: Wenn nur schon der
Anschein erweckt werde, dass bei einer Abstimmung nicht alles mit rechten Dingen
zugehe, nehme das Vertrauen in das Abstimmungsergebnis schaden, betonten sie. So
werde die Demokratie de facto abgeschafft, warnte Hernâni Marques vom Chaos
Computer Club, der bereits im Referendumskomitee gegen das Büpf gesessen hatte.
Einigendes Merkmal des Initiativkomitees war das Misstrauen gegen die Bundeskanzlei,
die E-Voting auch in den Kantonen vorantrieb. Die Vorwürfe seien nicht berechtigt, gab
Barbara Perriard, die Leiterin politische Rechte in der Bundeskanzlei, zu Protokoll. Das
Referendum hätte bereits 2002 bei der Einführung der E-Voting-Versuche ergriffen
werden können. Zudem gebe es ja auch die Möglichkeit von kantonalen Referenden.
Auch die Bundeskanzlei strebe höchste Sicherheit in Zusammenhang mit E-Voting an.
Mit der vollständigen Verifizierbarkeit, die vom Bund von den E-Voting-Systemen
verlangt werde, sei aber sichergestellt, dass Angriffe entdeckt würden.

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 31.12.2018
MARC BÜHLMANN
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Von verschiedener Seite wurde begrüsst, dass mit einer Initiative eine breite
Grundsatzdebatte über den neuen Wahl- und Stimmkanal geführt werden solle. Uneinig
war man sich allerdings, wie gross das Schadenpotenzial sei und ob der Nutzen im
Vergleich dazu genügend gross sei. Dass ein solcher insbesondere für die
Auslandschweizerinnen und -schweizer, aber auch für Menschen mit besonderen
Bedürfnissen (z.B. Personen, die von einer Behinderung betroffen sind) bestehe, war
unbestritten. Häufig wurde auch ins Feld geführt, dass die Beteiligung – vor allem auch
von Jugendlichen – dank elektronischem Abstimmen und Wählen zunehmen würde. Die
digitale Stimmabgabe müsse als Chance betrachtet werden, weil sie den Prozess der
Stimmabgabe vereinfache und helfe, ungültige Stimmen zu vermeiden, wurde
argumentiert. Diskutiert wurde darüber hinaus, dass auch das briefliche Abstimmen
nicht vollständig sicher sei und auch dort Pannen passierten. Wichtig sei, dass Fehler
entdeckt würden und dass eingeschätzt werden könne, ob eine Abstimmung notfalls,
also wenn das Resultat entscheidend beeinflusst wurde, wiederholt werden müsse.
Eine solche Einschätzung sei aber gerade bei der Papierwahl häufig nicht möglich: So
seien etwa nicht nur analoge, sondern auch viele elektronische Systeme zur Auszählung
von Stimmen zu wenig verlässlich. Zum so genannten E-Counting hatte sich die GPK
schon 2017 kritisch geäussert. Bei der elektronische Stimmabgabe sei eine Auszählung
der Stimmen nicht nur wesentlich einfacher, sondern auch schneller und billiger. E-
Voting solle deshalb nicht vorschnell verworfen werden (TA 17.4.18) und sei besser als
sein momentaner Ruf (BaZ 24.4.18). Digital Abstimmen sei zudem so billig, dass man
mehr direkte Demokratie zulassen könne (AZ 5.5.18).

Bundeskanzler Walter Thurnherr, von der NZZ als «Mister E-Voting der Schweiz» (NZZ
17.2.18) bezeichnet, zeigte sich in einem Interview Ende April (NZZ 28.4.18) ob der
wachsenden Skepsis gegenüber E-Voting erstaunt. Vor nicht allzu langer Zeit habe der
Bundesrat Vorstösse bekämpft, mit denen eine rasche und flächendeckende
Einführung von «Vote électronique» gefordert worden sei. Er selber denke, dass man
das kalkulierbare Risiko eingehen könne. Man könne das mit einem gut gesicherten
Haus vergleichen, bei dem ein Einbruch nicht mit hundertprozentiger Sicherheit
ausgeschlossen werden könne, man aber sofort feststellen könne, wenn wirklich
jemand eingedrungen sei. Aber manchmal brauche es Zeit, bis Neuem genügend
Vertrauen entgegengebracht werde. Im Kanton Graubünden habe man etwa während 25
Jahren das Auto verboten. Eine solche Ablehnung von Neuem sei aber immer auch eine
legitime Entscheidung. 

Verschiedene E-Voting-Tests in den Kantonen fielen unterschiedlich aus. So zeigte sich
etwa in den Pilotgemeinden im Kanton St. Gallen bei den eidgenössischen
Abstimmungen vom März 2017 ein recht deutlicher Rückgang der Zahl online
Abstimmender, obwohl die Stimmbeteiligung höher war als bei früheren E-Voting-
Versuchen. Man müsse sich fragen, ob hier wirklich ein Bedürfnis bestehe, weil brieflich
abstimmen schon heute sehr bequem sei, gab Martin Stöckling, der Stadtpräsident von
Rapperswil-Jona, einer der St. Galler Testgemeinden, zu bedenken. Auch im Kanton
Genf – dem eigentlichen Pionierkanton hinsichtlich E-Voting – zeigten Auswertungen,
dass elektronisches Abstimmen die Wahlbeteiligung eher nicht erhöht. Erste Tests im
Kanton Thurgau wurden im September hingegen als «geglückt» bezeichnet  (TG
24.9.18).

In den eidgenössischen Räten schien die Skepsis gegenüber E-Voting zu wachsen: Zwei
kritische Vorstösse wurden in der Herbstsession zwar abgelehnt, aber die SPK-SR gab
einer parlamentarischen Initiative Müller (fdp, LU; Pa.Iv. 18.427) Folge. Der Bundesrat
trieb die Entwicklung dennoch entsprechend seines Fahrplans weiter voran. Vor den
Sommerferien beauftragte er die Bundeskanzlei mit einer Revision des Bundesgesetzes
über die politischen Rechte, die Ende 2018 in die Vernehmlassung gegeben wurde. Ziel
war nach wie vor der ordentliche Betrieb von E-Voting. 
Auch in den Kantonen schien die Euphorie für E-Voting ungebremst. Acht Kantone
verwendeten «Vote électronique» weiterhin testweise (AG, BS, BE, FR, GE, LU, NE, SG).
Mitte Juni entschied der St. Galler Kantonsrat, E-Voting flächendeckend in allen
Gemeinden einzuführen. Der Kanton Thurgau erhielt ebenfalls im Juni die Bewilligung,
und auch die Kantone Glarus, Graubünden und Waadt kündigten an, E-Voting bald
einführen zu wollen. Im Kanton Uri hatte sich das Parlament jedoch bereits im März
gegen die Einführung von E-Voting entschieden; im Kanton Jura erfolgte der
abschlägige Entscheid im Dezember 2018. 

Die bundesrätliche Entscheidung, trotz Kritik an der Idee der Einführung von «Vote
électronique» als ordentlichem Stimmkanal festzuhalten, rief freilich erneut die
Skeptikerinnen und Skeptiker auf den Plan. Neu wurden verschiedene Berichte über
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Wahlmanipulation und Datenklau aus dem Ausland ins Feld geführt. Es stimme zwar,
dass das Individuum viele Dinge immer stärker digital organisiere und löse. Während
aber bei Sicherheitslücken z.B. beim E-Banking nur Einzelne geschädigt würden, stehe
bei Fehlern beim E-Voting das Vertrauen in die gesamte Demokratie auf dem Spiel,
warnte etwa Balthasar Glättli (gp, ZH), der sich nach eigenen Aussagen «vom Skeptiker
zum Gegner» gewandelt habe (AZ 28.6.18). Zwar werde mit E-Voting gewiss
administrativer Aufwand erspart, Änderungen an Abstimmungsprozeduren seien aber
«gleichsam operative Eingriffe an den Herzkammern der Demokratie», warnte die
Weltwoche (11.10.18). Freilich gebe es auch Fehler bei Briefabstimmungen, diese seien
aber viel einfacher aufzudecken. Wollte man bei herkömmlichen Abstimmungen ein
Abstimmungsergebnis aus betrügerischer Absicht verfälschen, wäre die
Zusammenarbeit zahlreicher Zählbüros aus unterschiedlichen Gemeinden vonnöten.
Mit E-Voting würde dies bereits einem einzelnen Hacker gelingen, der nicht mal vor Ort
sein müsse, gab der ehemalige Nationalrat Jean-Christophe Schwaab (VD, sp) in einem
Interview in der Tribune de Genève (20.12.18) zu bedenken. 

Mitte August mischte sich die Auslandschweizer-Organisation (ASO) in die Diskussion
ein. Als Reaktion auf die lauter werdende Kritik an E-Voting lancierte sie an ihrem
jährlichen Kongress eine Online-Petition, mit der gefordert wurde, dass bis 2021 alle
Auslandschweizerinnen und -schweizer elektronisch wählen und abstimmen können.
Ende November wurden der Bundeskanzlei 11'492 Unterschriften aus über 150 Ländern
übergeben. Viele der rund 725'000 im Ausland wohnhafter Schweizerinnen und
Schweizer seien auf den elektronischen Stimmkanal angewiesen – so die Begründung
für die Petition.

Ende November wurde bekannt, dass der Kanton Genf sein seit 2003 bestehendes
System CHVote einstellen wird. Die verlangte Weiterentwicklung des Systems würde
nicht nur eine Verzögerung, sondern deutlich höhere Entwicklungs- und Betriebskosten
nach sich ziehen. Diese wollten aber die Vertragskantone Aargau, Bern, Luzern und St.
Gallen nicht mittragen, worauf der Genfer Staatsrat beschloss, das bestehende System
nicht weiterzuentwickeln und nur noch bis Februar 2020 zur Verfügung zu stellen. Kurz
zuvor hatte der Chaos Computer Club bekannt gemacht, dass Nutzerinnen und Nutzer
des Onlinezugangs von CHVote relativ einfach auf eine falsche Seite umgeleitet werden
können, ohne dies zu bemerken. Dies sei aber schon lange bekannt und habe nichts mit
dem Rückzug des Systems zu tun (AZ 29.11.18). Nach der Aufgabe des Konsortiums aus
neun Kantonen (ZH, GL, FR, SO, SH, SG, GR, AG, TG)  im Jahr 2015 – deren System war
vom Bund als zu wenig sicher beurteilt worden – bestand also nur noch ein System,
nämlich jenes der Post. 
Nebst der hängigen parlamentarischen Initiative Müller wurden in der Folge im
Parlament weitere Vorstösse (Mo. 18.4375 und 18.4225) eingereicht, die einen
möglichen Alleingang der Post vor allem aus Sicherheitsbedenken verhindern wollten.
Auch in einigen Kantonen wurden Vorstösse eingereicht, die aufgrund des Ausstiegs von
Genf einen Marschhalt verlangten. Die Kantone Aargau, Bern, Luzern und St. Gallen
gaben hingegen bekannt, zum System der Post wechseln zu wollen oder einen Wechsel
zumindest zu prüfen. Bereits Ende Juni hatte die Stadt Zug angekündigt, ein neues auf
der Blockchain basierendes, zusammen mit der Fachhochschule Luzern entwickeltes E-
Voting-System testen zu wollen. 21

Ziemlich genau ein Jahr nachdem sich die SPK-SR dafür ausgesprochen hatte, der
parlamentarischen Initiative Müller (fdp, LU) Folge zu geben, entschied sich ihre
Schwesterkommission (SPK-NR) mit 13 zu 4 Stimmen bei 7 Enthaltungen dagegen.
Sicherheit vor Tempo bei E-Voting, wie dies der Vorstoss forderte, sei nach dem
bundesrätlichen Verzicht auf die Einführung von E-Voting als ordentlichem Stimmkanal
nicht mehr nötig. In der Tat hatte der Bundesrat dieses Ziel vorläufig sistiert. Allerdings
sprach sich die Kommission gleichzeitig auch gegen eine parlamentarische Initiative
(Pa.Iv. 18.468) aus, die auch die Versuchsbetriebe von E-Voting einstellen wollte. Es
müssten nun neue Erfahrungen gesammelt werden können, so die SPK-NR in ihrer
Medienmitteilung. 22

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 10.10.2019
MARC BÜHLMANN
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In der Herbstsession versenkte der Ständerat praktisch diskussionslos drei
parlamentarische Initiativen zum Thema E-Voting. Neben der parlamentarischen
Initiative von Claudio Zanetti (svp, ZH; Pa.Iv. 18.468) und der Standesinitiative des
Kantons Genf (Kt.Iv. 19.312) beschloss die kleine Kammer, auch der parlamentarischen
Initiative von Damian Müller (fdp, LU) keine Folge zu geben. Sicherheit vor Tempo bei E-
Voting – also konkrete Verschärfungen der gesetzlichen Bestimmungen für den
Testbetrieb von E-Voting –, wie dies der Vorstoss des Luzerner Kantonsvertreters
gefordert hätte, sei mit dem Entscheid des Bundesrats von Ende Juni 2019, auf eine
Einführung von E-Voting als ordentlichen Abstimmungskanal zu verzichten, nicht nötig.
Kollege Müller habe seine Initiative sogar zurückziehen wollen, führte
Kommissionssprecher Andrea Caroni (fdp, AR) aus, was parlamentsrechtlich aber nicht
möglich sei, da ihr die SPK-SR zuvor bereits Folge gegeben hatte. 23

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 24.09.2020
MARC BÜHLMANN

Der Marschhalt bei E-Voting, wie er von der parlamentarischen Initiative Claudio
Zanetti (svp, ZH) gefordert werde, sei de facto erfüllt, führte Andrea Caroni (fdp, AR) als
Sprecher der SPK-SR in der Herbstsession 2020 aus. Da der Bundesrat von sich aus
entschieden habe, E-Voting nicht als ordentlichen Stimmkanal aufzunehmen, sondern
eine neue Versuchsanlage zu konzipieren, mit der die Anforderungen an die Sicherheit
gewährleistet werden könnten, seien die Forderungen nach einer Einstellung sämtlicher
E-Voting-Versuche und nach einem referendumspflichtigen Beschluss bei einer
allfälligen Einführung des elektronischen Stimmkanals obsolet geworden. Es bestehe
momentan faktisch ein Moratorium. Zusammen mit zwei weiteren Vorstössen zum
Thema E-Voting (Pa.Iv. Müller, fdp, LU; 18.427 und Kt.Iv. Genf 19.312) gab die kleine
Kammer der parlamentarischen Initiative Zanetti diskussionslos keine Folge. 24

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 24.09.2020
MARC BÜHLMANN

Ende 2018 hatte der Kanton Genf sein seit 2003 bestehendes E-Voting System «CH-
Vote», das neben Genf von vier weiteren Kantonen (AG, BE, LU, SG) eingesetzt worden
war, aus Kostengründen eingestellt. Die Sicherheitsanforderungen waren als finanziell
nicht mehr tragbar erachtet worden. Damit war kurzzeitig nur noch das System der Post
in Betrieb gewesen, aber auch dieses musste 2019 aufgrund des Scheiterns eines
Stresstests aufgegeben werden. Mit einer Standesinitiative versuchte der Kanton Genf
in der Folge, das Heft wieder in die Hand zu bekommen. Der Genfer Grosse Rat
forderte, dass der Bund zusammen mit den Kantonen ein neues System auf der
Grundlage des Genfer «CH-Vote» entwickeln solle. E-Voting müsse vollständig von der
öffentlichen Hand kontrolliert werden – eine Spitze gegen das vom spanischen
Unternehmen Scytl hergestellte System der Post. Vollständige Transparenz, die
notwendig sei für ein E-Voting-System, könne von Privaten nicht gewährleistet werden,
so die Begründung in der Standesinitiative. Da der Kanton Genf bereits CHF 6.7 Mio. in
sein Open-Source-System investiert habe, bestehe hier eine gute Basis für eine vom
Bund zu finanzierende Weiterentwicklung eines E-Voting-Systems.
Zusammen mit zwei parlamentarischen Initiativen zum Thema E-Voting (Pa.Iv. Müller
(fdp, LU; 18.427) und Pa.Iv. Zanetti (svp, ZH; 18.468) gab der Ständerat in der
Herbstsession 2020 auch dem Genfer Ansinnen keine Folge. Die SPK-SR hatte sie zuvor
mit 11 zu 0 Stimmen (ohne Enthaltungen) zur Ablehnung empfohlen, weil sie eine
Beteiligung des Bundes an der Entwicklung eines E-Voting-Systems als nicht sinnvoll
erachtete: Dies sei Sache der Kantone, erklärte die Kommission. In der Ratsdebatte
lehnte es die Genfer Ständerätin Lisa Mazzone (gp, GE) trotz Loyalität und Treue
gegenüber ihrem Kanton ab, einen Gegenantrag zum Kommissionsantrag zu stellen. Da
die Motion Sommaruga (sp GE; Mo. 20.3908) zur Vorbehandlung an die SPK-SR
überwiesen worden sei, könne auch ohne Annahme der Initiative im Sinne Genfs
weitergearbeitet werden. 25

STANDESINITIATIVE
DATUM: 24.09.2020
MARC BÜHLMANN

Nachdem der Nationalrat die als indirekter Gegenvorschlag zur Transparenzinitiative
gedachte Umsetzungsvorlage der parlamentarischen Initiative der SPK-SR für
Transparenz bei der Politikfinanzierung in der Gesamtabstimmung deutlich abgelehnt
hatte, kam das Geschäft zurück in den Ständerat. Die ständerätliche Kommission wollte
nach wie vor auf den Vorschlag eintreten, nahm aber eine redaktionelle Änderung an
ihrem Entwurf vor: der Begriff «Zuwendungen» sollte explizit mit den Adjektiven
«monetär» und «nicht-monetär» ergänzt werden. Zudem wurden zwei
Kommissionsminderheiten angemeldet. Die eine wollte über die Höhe dieser
offenzulegenden Zuwendungen diskutieren: Der ursprüngliche Vorschlag sieht CHF
25'000 und der Minderheitsantrag CHF 10'000 vor, was der Forderung der Initiative
entsprechen würde. Die zweite Minderheit wollte die Höhe des offenzulegenden

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 17.12.2020
MARC BÜHLMANN
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Aufwands für Kampagnen auf CHF 50'000 senken. Der ursprüngliche Entwurf hatte CHF
250'000 vorgesehen. Damit wollte die Minderheit gar noch tiefer gehen als die
Initiative, die einen Schwellenwert von CHF 100'000 verlangt. In ebendieser Diskussion
wurde der Idee für mehr Transparenz bei der Finanzierung von Wahl- und
Abstimmungskampagnen erneut viel Wohlwollen zuteil. Transparenz in der Politik sei ein
Gebot der Stunde, befand etwa Damian Müller (fdp, LU) bei der erneuten
Eintretensdebatte und der Gegenvorschlag schütze die Privatsphäre besser als die
Initiative. Eintreten war freilich unbestritten und wurde ohne Gegenantrag beschlossen.
Für wenig Diskussionsstoff sorgte auch die redaktionelle Änderung, die gutgeheissen
wurde. Mehr zu debattieren gaben erneut die Schwellenwerte. Dabei unterlag der
Antrag von Links, den Initiantinnen und Initianten bei der Höhe der Spenden
entgegenzukommen, mit 32 zu 12 Stimmen. Hingegen wurde die Höhe der
Kampagnenausgaben, die zu einer Offenlegung verpflichtet, auf CHF 50'000 gesenkt –
also gar unter den Schwellenwert, wie er von der Volksinitiative vorgesehen ist. Um
wirklich Transparenz herstellen zu können, brauche es einen möglichst tiefen Wert,
begründete Damian Müller seinen Minderheitsantrag. Es sei nicht einzusehen, weshalb
für kleinere Kampagnen keine Offenlegungspflicht gelten solle. Das Ziel der Initianten
«grössere Geldbeträge zu skandalisieren und kleinere Beträge zu legitimieren», sei
nicht zu unterstützen. Viele kleinere Beträge ergäben am Schluss einen grossen oder
mit Verweis auf die Konzernverantwortungsinitiative «sogar einen extrem grossen
Betrag.» Es gebe kein gutes oder schlechtes Geld, entsprechend sollten alle
Kampagnenorganisationen in die Pflicht genommen werden. Mit 25 zu 15 Stimmen hiess
der Ständerat den tieferen Schwellenwert gut. 26
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